
Für die städtebauliche Planung 
Rheine,  20.04.05 Produktgruppe Stadtplanung 
 
                                                                                        gez. Teichler 
 _______________________ 
 Dipl.-Ing.  
 
Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforde-
rungen der §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung. 
 
Rheine,  20.04.05 Produktgruppe Vermessung 
 
                                                                                         gez. Hildebrandt 
 _______________________ 
 Städt. Vermessungsrätin 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine hat in seiner Sit-
zung am  09.02.05 die Änderung dieses Bebauungsplanes gemäß § 1 Abs. 8 BauGB in
Verbindung mit § 13 BauGB beschlossen. 
 
Rheine, 09.02.05  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
                                                                                        gez. Dr. Ernst Kratzsch 
  _______________________ 
  Erster Beigeordneter 
 
 
Der Änderungsentwurf hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13
Abs. 2 Nr. 2 BauGB aufgrund des Beschlusses des Stadtentwicklungsausschusses „Planung
und Umwelt“ der Stadt Rheine vom 20.04.05  in der Zeit vom 16.06.05  bis einschließlich
18.07.05  öffentlich ausgelegen. 
 
Rheine, 19.07.05  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
                                                                                        gez. Dr. Ernst Kratzsch 
  _______________________ 
  Erster Beigeordneter 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt
Rheine am 27.09.05 als Satzung beschlossen worden. 
 
Rheine,  27.09.05   
 
gez. Angelika Kordfelder                                              gez.  Vogelsang 
_________________________  _______________________ 
Die Bürgermeisterin  Schriftführer 
 
Der Satzungsbeschluss für diese Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3
BauGB in Verbindung mit § 16 der Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Münsterländischen
Volkszeitung am  14.10.05  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist die Änderung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich. 
 
Rheine, 18.10.05  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
                                                                                        gez. Dr. Ernst Kratzsch 
  _______________________ 
  Erster Beigeordneter 

TEXTLICHE FESTSETZUNG

I.        Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO

Die bisherige Nr. 1.3 wird ersetzt durch folgende Festsetzung:

1.3 Das Sondergebiet „Bürgerhof, Familienbildungs- und Begegnungszentrum“
dient im Sinne des § 11 BauNVO

a) Zulässig sind Vereinsversammlungen u. –Feiern, Ausstellungen, private
Feiern, bürgerschaftliche Begegnungen, Fortbildungskurse und –
seminare und eine Gastronomie als Unternutzung der Familienbildungs-
stätte.

b) Eine Betriebsleiterwohnung ist zulässig.
c) Die Nutzungsart des Beherbergungsgewerbes sind ausgeschlossen.

II.       Hinweise

1. Alle übrigen Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes bleiben
unberührt.

2. Die Bebauungsplanänderung wurde auf einer grafischen Datenverar-
beitungsanlage erstellt. Auskünfte über die geometrisch genaue Lage der
Straßenbegrenzungslinie erteilt der Fachbereich Planen und Bauen,
Produktgruppe Vermessung.
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